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II.
Nationales Außensteuerrecht

§ 2 Grundlagen der Ertragsteuern

I. Anknüpfungspunkte für die Steuerpflicht

1. Umfang der Steuerpflicht natürlicher Personen
Für die Frage der Steuerpflicht ist zu unterscheiden, ob eine natürliche Per-
son ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland1 oder nicht im
Inland hat. Liegt der Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt einer natür-
lichen Person im Inland, so ist diese unbeschränkt steuerpflichtig, § 1
Abs. 1 Satz 1 EStG. Sie unterliegt der inländischen Besteuerung mit sämt-
lichen inländischen und ausländischen Einkünften (Welteinkommensprin-
zip). Als Besonderheit ist zu vermerken, dass Deutsche mit Arbeitslohn aus
inländischen öffentlichen Kassen und gegebenenfalls deren Angehörige,
auch wenn sie ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt nicht im
Inland haben, unbeschränkt steuerpflichtig sind, d. h. sie unterliegen mit
sämtlichen in- und ausländischen Einkünften der deutschen Besteuerung,
§ 1 Abs. 2 EStG (erweitert unbeschränkte Steuerpflicht für deutsche Aus-
landsbeamte).

Hat die natürliche Person weder ihren Wohnsitz noch einen gewöhnli-
chen Aufenthalt im Inland, so ist bei der Frage der Steuerpflicht dieser Per-
son nach der Art ihrer Einkünfte zu unterscheiden: Hat die Person inländi-
sche Einkünfte im Sinne des § 49 EStG, so ist sie beschränkt steuerpflichtig.
Dies bedeutet, dass sie mit ihren inländischen Einkünften in Deutschland
steuerpflichtig ist. Sie ist beschränkt steuerpflichtig, § 1 Abs. 4 EStG.

Diese Person kann gemäß § 1 Abs. 3 EStG einen Antrag auf Behandlung
als unbeschränkt steuerpflichtig stellen. Dies gilt nur, wenn ihre Einkünfte
im Kalenderjahr mindestens zu 90% der deutschen Einkommensteuer
unterliegen oder die nicht der deutschen Einkommensteuer unterliegenden
Einkünfte den Grundfreibetrag nach § 32 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 EStG nicht
übersteigen. Dabei ist die Höhe der nicht der deutschen Einkommensteuer
unterliegenden Einkünfte durch eine Bescheinigung der zuständigen aus-
ländischen Steuerbehörde nachzuweisen.

Sonderregelungen enthält § 1a EStG für Personen mit EU-Staatsangehö-
rigkeit,2 die unbeschränkt steuerpflichtig sind oder gemäß § 1 Abs. 3 EStG
als unbeschränkt steuerpflichtig behandelt werden.

1 „Inland“ ist definiert in § 1 Abs. 1 Satz 2 EStG.
2 Gleichgestellt sind Staatsangehörige der EWR-Staaten (Island, Liechtenstein und Norwegen)

aufgrund des EWR-Vertrages vom 02.05.1992, ABl 1994, L 1/3.



14

Hat eine natürliche Person keinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufent-
halt im Inland und keine inländischen Einkünfte im Sinne des § 49 EStG, so
ist sie in Deutschland nicht steuerpflichtig.

2. Wohnsitz/gewöhnlicher Aufenthalt
§ 8 AO definiert den Wohnsitz. Die bloße Absicht, einen Wohnsitz zu
begründen oder aufzugeben bzw. die melderechtliche An- und Abmeldung
entfalten alleine keine steuerliche Wirkung. Wohnung sind objektiv zum
Wohnen geeignete Wohnräume. Eine bescheidene Bleibe genügt, so z. B.
Baracken, Wochenendhäuser, Jagdhäuser, Gartenhäuser in einer Laubenko-
lonie, dauerhaft gemieteter Wohnwagen auf einem Campingplatz.

Nicht erforderlich ist eine abgeschlossene Wohnung mit Küche und sepa-
rater Waschgelegenheit. Beispielsweise reicht das – gegebenenfalls halbe –

Zimmer in einem Alten- oder Pflegeheim. Innehaben ist das Recht, tatsäch-
lich über die Bleibe zu verfügen und sie nicht nur vorübergehend nutzen zu
können. Dies wäre zum Beispiel bei einem lediglich kurzfristigen Besuch in
einem Hotel nicht der Fall. Ausreichend für die Begründung eines Wohn-
sitzes ist es, wenn man über Jahre hinweg regelmäßig zu bestimmten Zeiten
eine Wohnung über einige Wochen benutzt. Gelegentliches Übernachten auf
einem inländischen Betriebsgelände, z. B. im Büro o. Ä. („Schlafstelle“),
führen nicht zu einem Wohnsitz. Ein Ehegatte, der nicht getrennt lebt, hat
in der Regel seinen Wohnsitz dort, wo sich seine Familienwohnung befin-
det. Durch Heirat erwirbt der Mann nicht zugleich Wohnung und Wohnsitz
der Ehefrau, solange beide nicht zusammenziehen.3 Es müssen äußerlich
erkennbare Beziehungen des Mannes zur Wohnung der Ehefrau bestehen,
zum Beispiel wenn die Ehefrau bei der Wahl der Wohnung die Bedürfnisse
des Ehemannes in dessen Einvernehmen berücksichtigt; gemeinsame Vor-
stellungen über die Einrichtung genügen jedoch nicht.

An- und Abmeldung kann ein Indikator für einen Wohnsitz sein,4 ist
alleine jedoch nicht ausreichend. Ein Steuerpflichtiger kann mehrere Wohn-
sitze haben.

Für die Praxis ist auf die Rechtsprechung des BFH zu § 62 Abs. 1 S. 1
Nr. 1 EStG hinzuweisen, wenn es um die Auszahlung von Kindergeld
geht.5 Zu beachten ist die unterschiedliche Lage bei der Feststellung des
Wohnsitzes. Soweit die Finanzverwaltung von der unbeschränkten Steuer-
pflicht aufgrund des Wohnsitzes ausgeht, ist diese mit der Feststellung
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3 FG Hamburg, EFG 1994, 730.
4 RStBl 1933 S. 1075; RStBl 1938 S. 1122; BStBl II 1970 S. 153.
5 BFH vom 08.05.2014, III R 21/12, BStBl II 2015 S. 135; BFH vom 25.09.2014, III R 10/14, BFH

NV 2015 S. 266.
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belastet;6 im Falle der beantragten Auszahlung des Kindergeldes muss die-
ses der Antragsteller nachweisen.7

Der gewöhnliche Aufenthalt ist in § 9 AO definiert. Eine Person hält sich
an einem Ort gewöhnlich auf, wenn die Umstände erkennen lassen, dass sie
an diesem Ort oder in diesem Gebiet nicht nur vorübergehend verweilt.

Ein Aufenthalt von weniger als sechs Monaten kann einen gewöhnlichen
Aufenthalt im Sinne des § 9 AO begründen, wenn ein längerer Aufenthalt
beabsichtigt war („leere Flasche voll“). Dies kann große praktische Probleme
verursachen, denn die äußeren Umstände müssen erkennen lassen, dass die
betreffende Person sich nicht nur vorübergehend im Inland aufhält. Soge-
nannte Grenzpendler haben keinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland.

Bei zeitlich zusammenhängendem Aufenthalt von mehr als 6 Monaten
wird der gewöhnliche Aufenthalt unwiderleglich vermutet, sofern nicht
Satz 3 greift. Die 6-Monats-Frist braucht nicht in einem Kalenderjahr erfüllt
zu werden. Es muss sich um einen zeitlich zusammenhängenden Aufenthalt
handeln, mehrere kurzfristige Aufenthalte dürfen bei der Berechnung der
Frist nicht zusammengerechnet werden. Der tatsächliche Aufenthalt hat
wegen seiner einfachen Nachweisbarkeit große praktische Bedeutung. Auf
den Wunsch oder den Willen kommt es nicht an. So führt z. B. ein Aufent-
halt von mehr als 6 Monaten in einem Krankenhaus (beachte jedoch § 9
Satz 3 AO) oder Gefängnis zu einem gewöhnlichen Aufenthalt.

Findet ein Aufenthalt vom mehr als 6 Monaten im Inland, jedoch an stän-
dig unterschiedlichen Orten statt (z. B. infolge einer Rundreise zu verschie-
denen potentiellen Kunden in Deutschland), so kann die unbeschränkte
Steuerpflicht lediglich infolge der 6-Monats-Frist begründet werden.

Ein Aufenthalt, der nicht länger als ein Jahr dauert und ausschließlich zu
Besuchs-, Erholungs-, Kur- oder ähnlichen privaten Zwecken genommen
wird, begründet i. d. R. keinen gewöhnlichen Aufenthalt, § 9 Satz 3 AO.
Die Ausdehnung der 6-Monats-Frist in § 9 Satz 3 AO schließt nicht aus,
dass zugleich ein gewöhnlicher Aufenthalt nach § 9 Satz 1 AO begründet
wird. Infolge der 6-Monats-Frist ist nur ein gewöhnlicher Aufenthalt mög-
lich.

Ein vergleichbares Begriffspaar zu „Wohnsitz – gewöhnlicher Aufenthalt“
für natürliche Personen besteht für Körperschaftsteuersubjekte mit dem
Begriffspaar „Geschäftsleitung – Sitz“.

§ 2 Grundlagen der Ertragsteuern

6 BFH vom 10.04.2013, I R 50/12, BFH/NV 2013, S. 1909.
7 BFH vom 23.11.2000, VI R 107/99, BStBl II 2001, S. 294.
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Schaubild: Abhängigkeit der Steuerpflicht von der Ansässigkeit

3. Umfang der Steuerpflicht einer Körperschaft
Erzielt eine Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse, die
weder Sitz noch Geschäftsleitung im Inland hat, inländische Einkünfte im
Sinne von § 2 Nr. 1 KStG, so unterliegt diese der beschränkten Steuerpflicht
mit den inländischen Einkünften im Sinne des § 49 EStG (in Verbindung
mit § 8 Abs. 1 und 2 Nr. 1 KStG). Hat eine solche Körperschaft, Personen-
vereinigung oder Vermögensmasse ohne Sitz oder Geschäftsleitung im
Inland keine inländischen Einkünfte im Sinne von § 2 Nr. 1 KStG, so ist
sie in Deutschland nicht steuerpflichtig.

4. Sitz/Geschäftsleitung
Der Sitz ist gesetzlich definiert in § 11 AO. Es ist der Ort, der durch Gesetz,
Gesellschaftsvertrag, Satzung, Stiftungsgeschäft oder dergleichen bestimmt
ist.

Der Sitz kann also durch Rechtsgeschäfte bestimmt werden.
Deutsche Gesellschaften haben ihren Satzungssitz im Gesellschaftsvertrag

stehen. In anderen Ländern ist ein derartiger Satzungssitz nicht vorhanden.
Oftmals wird auf den Registersitz verwiesen. Es handelt sich um den Ort in
dem Land, in dem die Gesellschaft registriert ist.

„Geschäftsleitung ist der Mittelpunkt der geschäftlichen Oberleitung.“, so
§ 10 AO. Mittelpunkt der geschäftlichen Oberleitung ist dort, wo der für die

II. Nationales Außensteuerrecht
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laufende Geschäftsführung maßgebliche Wille gebildet wird.8 Irrelevant ist,
wo der tatsächliche Geschäftsverkehr stattfindet.

Dazu zählen die tatsächlichen und rechtsgeschäftlichen Handlungen des
gewöhnlichen Betriebes des Handelsgeschäfts sowie die zur gewöhnlichen
Verwaltung gehörenden organisatorischen Maßnahmen, die für Rechnung
der Person getroffen werden, deren Ort der Geschäftsleitung zu bestimmen
ist. I. d. R. sind dies die Büroräume des Unternehmers oder Geschäftsfüh-
rers. Entscheidend ist letztlich das Gesamtbild der tatsächlichen Verhält-
nisse, wobei es darauf ankommen soll, wo nach den tatsächlichen Verhält-
nissen die für die Geschäftsführung notwendigen Maßnahmen von einiger
Wichtigkeit angeordnet werden. Bei einer Aufteilung zwischen technischer
und wirtschaftlicher Leitung ist letztlich die wirtschaftliche entscheidend.

Die Geschäftsleitung befindet sich grundsätzlich dort, wo ihre gesetzli-
chen Vertreter tätig werden.9 Ist die Organgesellschaft wirtschaftlich ledig-
lich eine Betriebsabteilung des Organträgers, der geschäftsleitend selbst in
die Tagespolitik des Organs eingreift, befindet sich die Geschäftsleitung am
Ort der Geschäftsleitung des Organträgers.10

Gewerbesteuerpflicht besteht nur für inländische Gewerbebetriebe, § 2
Abs. 1 Satz 1 a. E. GewStG. Dabei ist der Gewerbeertrag wie folgt zu kürzen:
– um den Teil, der auf eine nicht im Inland belegene Betriebsstätte entfällt,

§ 9 Nr. 3 GewStG,
– um Gewinne aus ausländischen Kapitalgesellschaften (Dividenden), unter

den in § 9 Nr. 7 GewStG genannten Voraussetzungen,
– um Gewinne aus Anteilen an einer ausländischen Gesellschaft (Personen-

gesellschaften) im Sinne des § 9 Nr. 2 GewStG.

II. Unterschiede bei unbeschränkter und
beschränkter Einkommensteuerpflicht

Die unbeschränkte und die beschränkte Steuerpflicht unterscheiden sich in
ihrem Grundprinzip: Während die unbeschränkte Steuerpflicht nach dem
Welteinkommensprinzip sämtliche Einkünfte einer natürlichen Person
umfasst und die Besteuerung nach dem Leistungsfähigkeitsprinzip vor-
nimmt, richtet sich die beschränkte Steuerpflicht nach dem Territorialprin-
zip und hat einen objektsteuerartigen Charakter. Vom Umfang her bezieht
sich die unbeschränkte Steuerpflicht auf das Welteinkommen bzw. Weltver-
mögen einer Person. Die beschränkte Steuerpflicht hingegen bezieht sich
auf die inländischen Einkünfte bzw. das inländische Vermögen einer Per-
son. Die Steuererhebung erfolgt bei unbeschränkter Steuerpflicht grundsätz-
lich im Wege der Veranlagung, bei beschränkter Steuerpflicht werden die
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8 St. Rspr.
9 BFH vom 07.12.1994, BStBl 1995 II S. 175.

10 BFH vom 26.05.1970, BStBl II S. 759.
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Steuern im Wege von Abgeltungs- bzw. Abzugssteuern erhoben (mit Aus-
nahmen).

Bei unbeschränkter Steuerpflicht ist der Betriebsausgaben-/Werbungskos-
tenabzug grundsätzlich vollständig möglich, ggf. gelten Pauschalbeträge. Bei
beschränkter Steuerpflicht ist dies nur insoweit möglich, als dass die
Betriebsausgaben/Werbungskosten mit inländischen Einkünften im Zusam-
menhang stehen. Sonderausgaben oder außergewöhnliche Belastungen sind
bei unbeschränkter Steuerpflicht zu berücksichtigen, bei beschränkter
Steuerpflicht hingegen in der Regel nicht. Ein Verlustausgleich ist bei
beschränkter Steuerpflicht grundsätzlich zu bejahen, der Verlustabzug im
Rahmen des § 10d EStG möglich.

Hinsichtlich des Steuertarifes gilt bei der unbeschränkten Steuerpflicht
der Grund- bzw. Splitting-Tarif. Bei der beschränkten Steuerpflicht besteht
der Grundtarif ohne Grundfreibetrag.

Die Vermeidung der Doppelbesteuerung erfolgt bei unbeschränkter
Steuerpflicht durch Anrechnung oder Freistellung, bei der beschränkten
Steuerpflicht kommt eine Freistellung nur in Ausnahmefällen in Betracht.
Für unbeschränkt Steuerpflichtige mit ausländischen Einkünften definiert
und erläutert § 34d EStG für die Anrechnung der ausländischen Steuern,11

was unter „ausländischen Einkünften“ in diesem Sinne zu verstehen ist.
Das Anrechnungsverfahren richtet sich nach § 34c Abs. 1 EStG, wenn mit
dem betreffenden ausländischen Staat kein Ertragsteuer-DBA besteht, § 34c
Abs. 6 Satz 1 EStG. Die Anrechnung nach § 34c Abs. 1 EStG erfolgt von
Amts wegen. Sondervorschriften zur Anrechnung bestehen für beschränkt
steuerpflichtige natürliche Personen mit § 50d Abs. 3 EStG und für auslän-
dische Einkünfte aus Kapitalvermögen in § 32d Abs. 5 EStG. Keine Anrech-
nung ist vorzunehmen, wenn die Voraussetzungen des § 2 AStG vorliegen,
also erweitert unbeschränkte Einkommensteuerpflicht besteht.

Sind die Voraussetzung der Anrechnung nach § 34c Abs. 1 EStG nicht
erfüllt, ist zu prüfen, ob ein Abzug der ausländischen Steuern nach § 34c
Abs. 2 (Abzug auf Antrag) und Abs. 3 (Abzug von Amts wegen) EStG vorzu-
nehmen ist.

Für beschränkt Steuerpflichtige mit inländischen Einkünften definiert
und erläutert § 49 EStG, was unter „inländischen Einkünften“ in diesem
Sinne zu verstehen ist.12

Dabei sind die jeweiligen in- und ausländischen Einkünftekataloge der
§§ 34d und 49 EStG durchaus nicht spiegelbildlich.

II. Nationales Außensteuerrecht

11 Einzelheiten der Anrechnung nach dem EStG und nach dem Auslandstätigkeitserlass bei im
Ausland tätigen deutschen Arbeitnehmern sind in § 18 „Lohnsteuer/Einkommensteuer bei
Mitarbeiterentsendung“, Kapitel II. „Ändert sich das Besteuerungsrecht aufgrund der Entsen-
dung ins Ausland?“ Unterpunkt 2. „Nicht-DBA-Sachverhalte“ dargestellt.

12 Näheres dazu in dem nachfolgenden Kapitel § 3 „Der beschränkt Steuerpflichtige“, Unter-
punkt I. „Die beschränkt steuerpflichtigen Einkünfte“.
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§ 3 Der beschränkt Steuerpflichtige

Sogenannte Inbound-Aktivitäten liegen vor, wenn ein im Ausland ansässi-
ger Steuerpflichtiger Geschäftsaktivitäten im Inland vornimmt. Die Begrün-
dung einer beschränkten Steuerpflicht nach § 1 Abs. 4 EStG bzw. § 2 Nr. 1
KStG i. V. m. § 49 EStG ist Voraussetzung.

§ 1a EStG regelt Besonderheiten für Angehörige von EU-Mitgliedstaaten
(Grenzpendler), z. B. die Anwendung des Splittingtarifs. § 1 Abs. 3 EStG
offeriert die Wahlmöglichkeit zur unbeschränkten Steuerpflicht.

§ 49 EStG nimmt Bezug auf die sieben Einkunftsarten des § 2 Abs. 1
EStG. Damit bleibt der Umfang der Steuerpflicht innerhalb der §§ 13 bis 23
EStG. § 49 EStG stellt daher höchstens zusätzliche Anforderungen an die
Einkünfte, die den Inlandsbezug erweitern. Zu prüfen sind daher jeweils
die Voraussetzungen der konkreten Einkunftsart in Verbindung mit den
ergänzenden Vorschriften des § 49 EStG.

I. Die beschränkt steuerpflichtigen Einkünfte
Nachfolgend sollen die beschränkt steuerpflichtigen Einkünfte des § 49
EStG im Einzelnen erörtert werden.

§ 49 Abs. 1 Nr. 1 EStG
Einkünfte aus einer im Inland betriebenen Land- und Forstwirtschaft
(§§ 13, 14)

Das Betreiben im Inland bedeutet, dass nur der inländische Teil eines
Betriebes inländische Einkünfte erzielt. Auf den Ort der Betriebsleitung
kommt es nicht an.

§ 49 Abs. 1 Nr. 2 EStG
Einkünfte aus Gewerbebetrieb (§§ 15 bis 17),
a) für den im Inland eine Betriebsstätte unterhalten wird oder ein ständiger

Vertreter bestellt ist,
b) die durch den Betrieb eigener oder gecharterter Seeschiffe oder Luftfahr-

zeuge aus Beförderungen zwischen inländischen und von inländischen
zu ausländischen Häfen erzielt werden, einschließlich der Einkünfte aus
anderen mit solchen Beförderungen zusammenhängenden, sich auf das
Inland erstreckenden Beförderungsleistungen,

c) die von einem Unternehmen im Rahmen einer internationalen Betriebs-
gemeinschaft oder eines Pool-Abkommens, bei denen ein Unternehmen
mit Sitz oder Geschäftsleitung im Inland die Beförderung durchführt, aus
Beförderungen und Beförderungsleistungen nach Buchstabe b erzielt
werden,

§ 3 Der beschränkt Steuerpflichtige
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d) die, soweit sie nicht zu den Einkünften im Sinne der Nummern 3 und 4
gehören, durch im Inland ausgeübte oder verwertete künstlerische,
sportliche, artistische, unterhaltende oder ähnliche Darbietungen erzielt
werden, einschließlich der Einkünfte aus anderen mit diesen Leistungen
zusammenhängenden Leistungen, unabhängig davon, wem die Einnah-
men zufließen,

e) die unter den Voraussetzungen des § 17 erzielt werden, wenn es sich um
Anteile an einer Kapitalgesellschaft handelt,
aa) die ihren Sitz oder ihre Geschäftsleitung im Inland hat oder
bb) bei deren Erwerb aufgrund eines Antrags nach § 13 Abs. 2 oder

§ 21 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 des Umwandlungssteuergesetzes nicht der
gemeine Wert der eingebrachten Anteile angesetzt worden ist oder
auf die § 17 Abs. 5 Satz 2 anzuwenden war,

f) die, soweit sie nicht zu den Einkünften im Sinne des Buchst. a gehören,
durch
aa) Vermietung und Verpachtung oder
bb) Veräußerung
von inländischem unbeweglichen Vermögen, von Sachinbegriffen oder
Rechten, die im Inland belegen oder in ein inländisches öffentliches
Buch oder Register eingetragen sind oder deren Verwertung in einer
inländischen Betriebsstätte oder anderen Einrichtung erfolgt, erzielt wer-
den. Als Einkünfte aus Gewerbebetrieb gelten auch die Einkünfte aus
Tätigkeiten im Sinne dieses Buchstabens, die von einer Körperschaft im
Sinne des § 2 Nr. 1 des Körperschaftsteuergesetzes erzielt werden, die
mit einer Kapitalgesellschaft oder sonstigen juristischen Person im Sinne
des § 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 des Körperschaftsteuergesetzes vergleichbar
ist, oder

g) die aus der Verschaffung der Gelegenheit erzielt werden, einen Berufs-
sportler als solchen im Inland vertraglich zu verpflichten; dies gilt nur,
wenn die Gesamteinnahmen 10.000 Euro übersteigen;

§ 49 Abs. 1 Nr. 3 EStG
Einkünfte aus selbständiger Arbeit (§ 18),
die im Inland ausgeübt oder verwertet wird oder worden ist, oder für die im
Inland eine feste Einrichtung oder eine Betriebsstätte unterhalten wird;

§ 49 Abs. 1 Nr. 4 EStG
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit (§ 19), die
a) im Inland ausgeübt oder verwertet wird oder worden ist,
b) aus inländischen öffentlichen Kassen einschließlich der Kassen des Bun-

deseisenbahnvermögens und der Deutschen Bundesbank mit Rücksicht
auf ein gegenwärtiges oder früheres Dienstverhältnis gewährt werden,

II. Nationales Außensteuerrecht
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ohne dass ein Zahlungsanspruch gegenüber der inländischen öffent-
lichen Kasse bestehen muss,

c) als Vergütung für eine Tätigkeit als Geschäftsführer, Prokurist oder Vor-
standsmitglied einer Gesellschaft mit Geschäftsleitung im Inland bezo-
gen werden,

d) als Entschädigung im Sinne des § 24 Nr. 1 für die Auflösung eines
Dienstverhältnisses gezahlt werden, soweit die für die zuvor ausgeübte
Tätigkeit bezogenen Einkünfte der inländischen Besteuerung unterlegen
haben,

e) an Bord eines im internationalen Luftverkehr eingesetzten Luftfahrzeugs
ausgeübt wird, das von einem Unternehmen mit Geschäftsleitung im
Inland betrieben wird;

§ 49 Abs. 1 Nr. 5 EStG
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne des
a) § 20 Abs. 1 Nr. 1 mit Ausnahme der Erträge aus Investmentanteilen im

Sinne des § 2 des Investmentsteuergesetzes, Nr. 2, 4, 6 und 9, wenn der
Schuldner Wohnsitz, Geschäftsleitung oder Sitz im Inland hat oder wenn
es sich um Fälle des § 44 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 Buchst. a Doppelbuchst. bb
dieses Gesetzes handelt; dies gilt auch für Erträge aus Wandelanleihen
und Gewinnobligationen,

b) § 20 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. den §§ 2 und 7 des Investmentsteuergesetzes
(…),

c) § 20 Abs. 1 Nr. 5 und 7, wenn (…)
aa) das Kapitalvermögen durch inländischen Grundbesitz, durch inlän-

dische Rechte, die den Vorschriften des bürgerlichen Rechts über
Grundstücke unterliegen, (…)

d) § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 Buchst. a, Nr. 9 und 10 sowie Satz 2, wenn sie
von einem Schuldner oder von einem inländischen Kreditinstitut oder
einem inländischen Finanzdienstleistungsinstitut im Sinne des § 43
Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 Buchst. b einem anderen als einem ausländischen
Kreditinstitut oder einem ausländischen Finanzdienstleistungsinstitut
(…),
§ 20 Abs. 3 gilt entsprechend;

§ 49 Abs. 1 Nr. 6 EStG
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (§ 21),
soweit sie nicht zu den Einkünften im Sinne der Nrn. 1 bis 5 gehören, wenn
das unbewegliche Vermögen, die Sachinbegriffe oder Rechte im Inland bele-
gen oder in ein inländisches öffentliches Buch oder Register eingetragen
sind oder in einer inländischen Betriebsstätte oder in einer anderen Einrich-
tung verwertet werden;

§ 3 Der beschränkt Steuerpflichtige
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§ 49 Abs. 1 Nr. 7 EStG
Sonstige Einkünfte i. S. d. § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a,
die von den inländischen gesetzlichen Rentenversicherungsträgern, den
inländischen landwirtschaftlichen Alterskassen, den inländischen berufs-
ständischen Versorgungseinrichtungen, den inländischen Versicherungsun-
ternehmen oder sonstigen inländischen Zahlstellen gewährt werden; dies
gilt entsprechend für Leibrenten und andere Leistungen ausländischer Zahl-
stellen, wenn die Beiträge, die den Leistungen zugrunde liegen, nach § 10
Abs. 1 Nr. 2 ganz oder teilweise bei der Ermittlung der Sonderausgaben
berücksichtigt wurden;

§ 49 Abs. 1 Nr. 8 EStG
Sonstige Einkünfte i. S. d. § 22 Nr. 2,
soweit es sich um private Veräußerungsgeschäfte handelt, mit
a) inländischen Grundstücken oder
b) inländischen Rechten, die den Vorschriften des bürgerlichen Rechts über

Grundstücke unterliegen;

§ 49 Abs. 1 Nr. 8a EStG
Sonstige Einkünfte i. S. d. § 22 Nr. 4;

§ 49 Abs. 1 Nr. 9 EStG
Sonstige Einkünfte i. S. d. § 22 Nr. 3,
auch wenn sie bei Anwendung dieser Vorschrift einer anderen Einkunftsart
zuzurechnen wären, soweit es sich um Einkünfte aus inländischen unter-
haltenden Darbietungen, aus der Nutzung beweglicher Sachen im Inland
oder aus der Überlassung der Nutzung oder des Rechts auf Nutzung von
gewerblichen, technischen, wissenschaftlichen und ähnlichen Erfahrungen,
Kenntnissen und Fertigkeiten, zum Beispiel Plänen, Mustern und Verfah-
ren, handelt, die im Inland genutzt werden oder worden sind; dies gilt nicht,
soweit es sich um steuerpflichtige Einkünfte im Sinne der Nrn. 1 bis 8 han-
delt;

§ 49 Abs. 1 Nr. 10 EStG
Sonstige Einkünfte i. S. d. § 22 Nr. 5;
dies gilt auch für Leistungen ausländischer Zahlstellen, soweit die Leistun-
gen bei einem unbeschränkt Steuerpflichtigen zu Einkünften nach § 22
Nr. 5 Satz 1 führen würden oder wenn die Beiträge, die den Leistungen
zugrunde liegen, nach § 10 Abs. 1 Nr. 2 ganz oder teilweise bei der Ermitt-
lung der Sonderausgaben berücksichtigt wurden.

II. Nationales Außensteuerrecht
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